
Geschäftsordnung
des Gemeinderats Herrngiersdorf

(Geschäftsordnung —- GeschO)

Inhaltsverzeichnis

A: Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben user EEE 3

I. Der Gemeinderat ......eeeer ern E EEE EEE EEE EEE EN ERKEREEEEEREEREERKEREENEEREEEEEKEEKEEREEKEEREEEKEEEEN 3

$ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen... sus EEE EEE NT 3
8 2 Aufgabenbereich des Gemeinderats ...3

Il. Die Gemeinderätsmitgli@d®T 4.2 EEE EEREEEEEEEEFEFEEENUEE TAN ENMSE REN GRSHEER ENDETE MONO HELERE EHEN 5

8 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse .................... 5
8 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien ........eee EEE 6
$ 5 Fraktionen, AusschussgemeinschafteN.....s.u EEE EEE EEE EEEENEHEEEEE FETTE ETEEKEEEHEEEESNG 6

Ill. Die AUSSCHÜSSE ernennen EEE EEE EEE EEE K EEE EEEEEE EEE EREEREREREENEREREEREREEEENEREEEEREREENEEEG 7

1..ANlgemMeiNeS ee EEE NEE 7

SL 7

2..Aufgaben der AUSSCHÜSS@O 4.4 irn EEE FERSTEEREEREEOELNENEED NEUER EEREERERLHTRRRKNEEKRREOERRKREHEHHERTEEE 8

$ 7 Vorberatende Ausschüsse il EEGETEREE THE REREEN En ennUnnRORREREWEREAREAURÄRDÜRENORREUNLALUNG 8
$ 8 Beschließende AUSSChÜSSE v0... EEE EEE EEE 8
8 9 RechnungsprüfungsausSCchUuSS ui 9
8 10 FerienausSSChUSS......ee er EEREREEEEKEREREREREREREREREEEEEEREEEEEEE 9

IV. Die erste: Bürgermeister ausser EERSEEESEEKERÄREETERFERRÜRFEROHERORBESENEOR EEE RARRL TORE 10

11 EN 10

$ 11 Vorsitz im Gemeinderat.........er eK EEE EEE EEE EEE EEE ENG 10
8 12 Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines ..10
8 13 Einzelne Aufgaben... „11
8 14 Vertretung der Gemeinde nach außen....
$ 15 Abhalten von Bürgerversammlungen ... „13
8 16 Sonstige Geschäfte... EEE EEE ER EEK ERERRERRERRRKERKEEEEER EEE 13

2. Stellverrefung ses ENG 14

$ 17 Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, weitere Stellvertretung, Aufgaben 14

V. Ortssprecherinnen und OrtssprecheT...........sess een E LEERE EEE E EEE R RER RER EREEUEEER 14



B. Der Geschäftsgang ...........e EEE EEE REREEEERERRERREREREREREERERERE EEE EE 14

I. Allgemeine eerer EEE EEKEEKERKERKEKERKERKERKEREEREEREERERRERKEREEREEKEREEEEEEREREEREEEEEELEEEEG 14

8 19 Verantwortung für den Geschäftsgang................000000rr EEE 14
$ 20 Sitzungen, Beschlussfähigkeit.......... .15
8 21 Öffentliche Sitzungen............. ‚15
8 22 Nichtöffentliche SitzungeN...........0.er EEE EEE 15

Il. Vorbereitung der SitZzUngeN ie EEE 16

S 23 Einberufung riesen kne nee NAÄHECEn bekennen RE en Anee Eee ÄRA
8 24 Tagesordnung.... .
8 25 Form und Frist für die Einladung 8
SL

II. SitzungsSverlätf zT EEE 18

$ 27 Eröffnung der SitZUNG ......rrr EEE EEE EEE EEE EEE EEEKEEEER EUREN EEREEEEEEEEEEEEEEEEEG 18
$ 28 Eintritt in die Tagesordnung ....... „18
8 29 Beratung der Sitzungsgegenstände .................0000000000rr Er EEE EEE 19
8 30 Abstimmung... EEE EEE EEE EEE EEE RER EREEEENEREREEEEEEKEREREEEENEREEEEEEEEEEEEEEN 20
8 31 Wahlen .... 21
$ 32 Anfragen...................... .21
$ 33 Beendigung der SiiZUnG KERNE 21

IV. Sitzungsniederschrift nn... rennen nenne nnre Eee eReRHeHOn En UEHeH RE HEnEE EHER 21

8 34 Form und IMMER KEK NE SKR EHEN 21
8 35 Einsichtnahme und Abschrifterteilung ...................00000000000000000r rer rEEE EEK RER EEE EEE ER EEOEG 22

V. Geschäftsgang der Ausschüsse ..............000000000000rr Er EEE EEE EEE EEE EEK EEE R EEK RER KK EE EEE EEE 22

S 36 Anwendbare Bestimmungen use sireer nen E ER FETEETEFETRTEREHKRNEEEEHFEHERFHERNELNEHEELRERREENENUEHNENHEG 22
8 37 Art der Bekanntmachung ..............0.00000e0rerrr rer r EEE EEE EEE KERNE ER EE KERN EEE EEK EEEE EEE EEE ENG 23

€: SchlussbestimmungeN iu: EEE 23

8 38 Änderung der Geschäftsördnung EEE
8 39 Verteilung der Geschäftsordnung.. .
8 40 Inkraftireten sur rer



Die Gemeinde Herrngiersdorf gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch & 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025
(GVBl. S. 637), folgende

Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat

81

Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertrage-
nen Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen
sind oder aufgrund eines Gesetzes bzw. einer Übertragung durch den Gemeinderat in die
Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen.

(2) 'Der Gemeinderat überträgt die in 8 7 genannten Angelegenheiten vorberatenden Aus-
schüssen zur Vorbereitung der Gemeinderatsentscheidungen und die in 8 8 genannten An-
gelegenheiten beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich
die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeutung der
Angelegenheit erfordert.
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Aufgabenbereich des Gemeinderats

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Gemeinde und zu
Anderungen des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Art. 2 und 11
GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung
der Ehrenbürgerwürde (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Auf-
gaben an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz
260,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2
GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der
Genehmigung bedarf (z.B. aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen der GO oder
Genehmigungsvorbehalte nach KAG, BauGB, KommZG),

den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen, ein-
schließlich alle Bebauungspläne und sonstigen Satzungen nach den Vorschriften des
Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs sowie alle örtlichen Bauvorschriften im Sinne des
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der Baye-
rischen Bauordnung,

die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Gemeindebediens-
teten (z.B. Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, Ver-
kürzung von Stufenlaufzeiten) und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und dis-
ziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und der
berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz über kommunale
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas ande-
res bestimmen,

die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssat-
zungen (Art. 65 und 68 GO),

die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),

die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und
der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie die Beschlussfassung
über die Entlastung (Art. 102 GO),

die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche Unter-
nehmen (z.B. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Beteiligung),

die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Gemeinderat im Übrigen gesetzlich vorbehalte-
nen Angelegenheiten (Art. 88 GO),

die Bestätigung der Feuerwehrkommandantin oder des Feuerwehrkommandanten
sowie der Vorschlag von Schöffinnen und Schöffen,

die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO)
und die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO),

die allgemeine Festsetzung von Abgaben, Tarifen und Entgelten,

die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamtinnen und Beamten
ab Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertra-
gen sind,”

die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen
Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a / S9 des TVöD oder ab einem entsprechen-
den Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,?)

die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeindebediensteten,



22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z.B. der Bauleitplanung,
der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der Regional- und Landesplanung, der
Gewässerplanung und gemeindeübergreifender Planungen und Projekte,

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen,

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertreterinnen und Vertretern
der Gemeinde in andere Organisationen und Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft,

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, insbesondere
Anderungen des Stiftungszwecks.

Il. Die Gemeinderatsmitglieder
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Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse

(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorg-
falts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher
Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust
des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO
sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Be-
schluss einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung
zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit be-
trauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Gemeinderatsmitglieder nur berechtigt,
soweit ihnen die erste Bürgermeisterin im Rahmen der Geschäftsverteilung nach Anhörung
der weiteren Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister einzelne Befugnisse (88 12 bis 16)
überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 'Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein
Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. ?Zur Vorbereitung von Tagesord-
nungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Ter-
minvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern
Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. %Im Übrigen haben Gemeinderatsmitglie-
der ein Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit der Ein-
sichtnahme beauftragt werden. “Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten
Bürgermeister geltend zu machen.
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Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) 'Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente
sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2!m Umgang
mit solchen Dokumenten beachten die Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteressen
und den Datenschutz. Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied
nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu
löschen.

(2) 'Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Gemeinderat.
?2Eine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Ge-
meinderatsmitglieder ist nur zulässig, wenn die erste Bürgermeisterin und der Gemeinderat
unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tat-
sachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung
bedürfen. °Die Veröffentlichung oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren Sit-
zungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden
und Empfangen elektronischer Post verfügen, können der ersten Bürgermeisterin schriftlich
eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des & 25 übersandt bzw.
von der Anträge im Sinne des 8 26 versandt werden.

(4) "Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch
sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird.
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten $& 21
Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.
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Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 'Gemeinderatsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen
zusammenschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens drei Mitglieder haben. °Die Bildung
und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind der
ersten Bürgermeisterin mitzuteilen; dieser unterrichtet den Gemeinderat. ‘Satz 3 gilt entspre-
chend für während der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Frak-
tionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 GO).

(2) 'Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer
eigenen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur
Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussge-
meinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). ?Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.



Ill. Die Ausschüsse

1. Allgemeines
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Bildung, Vorsitz, Auflösung

(1) 'In den Ausschüssen nach 8 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden Fraktionen und Gruppen
unter Berücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach
dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser
Vorschrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion, Gruppe oder Aus-
schussgemeinschaft angehören. ?Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer
verteilt. °Dabei wird die Zahl der Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Aus-
schussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und
durch die Gesamtzahl der Gemeinderatssitze geteilt. ‘Jede Fraktion, Gruppe oder Aus-
schussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. °Die
weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die
sich bei der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Aus-
schussgemeinschaften zu verteilen. Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen An-
spruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Gemeinde-
ratswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebe-
nen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. ’Wird
durch den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern das ursprüngliche Stärkever-
hältnis der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese
Anderungen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben
danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf
einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los.

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall seiner Verhinderung auf Vorschlag der
Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft eine Stellvertreterin oder ein namentlich be-
stellt.

(3) "Den Vorsitz in den Ausschüssen führt die erste Bürgermeisterin, einer ihrer Stellvertre-
tungen oder ein von der ersten Bürgermeisterin bestimmtes Gemeinderatsmitglied (Art. 33
Abs. 2 Satz 1 GO). Zst die den Vorsitz übernehmende Person bereits Mitglied des Aus-
schusses, nimmt deren Stellvertretung für die Dauer der Übertragung den Sitz im Aus-
schuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). °Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt
ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht
für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.



2. Aufgaben der Ausschüsse
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Vorberatende Ausschüsse

(1) 'Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen Gegenstände für
die Beratung in der Vollversammlung des Gemeinderats vorzubereiten und einen Beschluss-
vorschlag zu unterbreiten. ?Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-
tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem Aufgabenbereich ge-
bildet:

1. Haushalts- und Finanzausschuss:
e Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung einschließ-

lich Anlagen und Bestandteilen

2. Grundstücks- und Bauausschuss:
®* Grundstücksangelegenheiten im Zusammenhang mit Straßen, Brücken, Kanal und

Wasserversorgungsbaumaßnahmen

e Planung von gemeindlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Detailfragen bei der
Ausführung

* Vergabe von Aufträgen für Neubauten, Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten
an gemeindlichen Einrichtungen

* Angelegenheiten des Denkmalschutzes mit Ausnahme der Stellungnahme nach Art. 2
des Denkmalschutzgesetzes.

* Architekten- und Ingenieurverträge

* Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne

3. Ausschuss für soziale Angelgenheiten:sschuss:
e Belange der Schule und des Kindergartens, insbesondere Einrichtung, Betriebsablauf,

Ausstattung und sonstige Probleme.

e* Ansprechpartner für Lehrerschaft und Personal.
e* Belange der Jugendlichen und Senioren in der Gemeinde
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Beschließende Ausschüsse

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten selbst-
ständig anstelle des Gemeinderats.

(2) 'Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Gemeinderat. ?Eine Nachprüfung muss nach Art.
32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn die erste Bürgermeisterin oder deren Stellvertretung im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Gemein-
deratsmitglieder die Nachprüfung durch den Gemeinderat beantragt. °Der Antrag muss
schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der Ausschusssitzung bei der ersten



Bürgermeisterin eingehen. “Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst
nach Ablauf einer Frist von einer Woche wirksam.

(3) Der beschließende Ausschuss hat im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:

Grundstücks- und Bauausschuss:

e* Vergabe von Aufträgen für Neubauten, Instandsetzungs- und Unterhaltsarbeiten
(Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einschließlich Bepflanzungen) bis zu einer Wert-
grenze von 15.000 €,

soweit nicht die erste Bürgermeisterin dafür zuständig ist.

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Beträgen oder Wertgrenzen
nach Abs. 3 der Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist die-
ser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(5) Von sämtlichen öffentlichen Ausschusssitzungen erhalten alle Gemeinderatsmitglieder
eine Niederschrift zur Kenntnisnahme.
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Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der
Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen (örtliche Rech-
nungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO).

8 10

Ferienausschuss

(1) Der Ferienausschuss kann während der Ferienzeit alle Angelegenheiten, für die sonst der
Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist, erledigen. Aufgaben, die
nach $ 2 der Beschlussfassung des Gemeinderats vorbehalten sind, soll der Ferienaus-
schuss nur erledigen, wenn sie nicht ohne Nachteil für die Beteiligten, für die Gemeinde
oder für die Allgemeinheit bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben werden können. Der
Ferienausschuss ist nicht zuständig für Angelegenheiten, die anderen Ausschüssen oblie-
gen oder kraft Gesetzes von besonderen Ausschüssen wahrgenommen werden müssen.

(2) Die Ferienzeit des Gemeinderats beträgt in Anlehnung an die allgemeinen Sommerschul-
ferien bis zu 6 Wochen und beginnt mit dem ersten Ferientag.

(3) Der Ferienausschuss kann auch in besonderen Notzeiten, in denen der Gemeinderat nicht
zusammentreten kann, die Aufgaben nach Absatz 1 übernehmen.



IV. Die erste Bürgermeisterin

1. Aufgaben

811

Vorsitz im Gemeinderat

(1) 'Die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Gemeinderat (Art. 36 GO). ?Sie bereitet die
Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 Abs. 2 GO). ’In den Sitzungen
leitet sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus
(Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) "Hält die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Gemeinderats oder eines beschlie-
ßenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt sie den Gemeinderat oder den Ausschuss
von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. ?Wird die Entscheidung aufrecht-
erhalten, führt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

811

Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) "Die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die Ge-
schäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). ?Sie kann dabei einzelne ihrer Befugnisse den weiteren Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern, nach deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied
und in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde übertra-
gen (Art. 39 Abs. 2 GO). °Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen.

(2) "Die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse (Art. 36 GO). ?Über Hinderungsgründe unterrichtet sie den Gemeinderat oder den
Ausschuss unverzüglich.

(3) 'Die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die Gemeindebediensteten und
übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeindebeamtinnen und Ge-
meindebeamten aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). ?Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt
unberührt.
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Einzelne Aufgaben der ersten Bürgermeisterin

(1) Die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit

die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grundsätzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 GO),

die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Gemeinderat zuständig ist (Art. 37
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO),

die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer
Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

die ihr vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten,

die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamtinnen und
Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an ei-
nen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entspre-
chenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf eine Arbeit-
nehmerin oder einen Arbeitnehmer im Geltungsbereich des TVöD oder eines entspre-
chenden Tarifvertrags,

dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

die Aufgaben als Vorsitzende oder Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger
Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).
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(2) Zu den Aufgaben der ersten Bürgermeisterin gehören insbesondere auch:

in Personalangelegenheiten der Gemeindebediensteten:

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwaiger
Grundsatzbeschlüsse des Gemeinderats,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten.

in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde:




























